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1. Darstellung der Baumaßnahme 
 

1.1 Planerische Beschreibung 
 

Die bisherige planfestgestellte Variante des Ingenieurbüros Müller, die vorsah, die Bahnlinie 

mit einer Hochbrücke zu überqueren, wird aufgrund der zu hohen Kosten und der Vorlage ei-

ner günstigeren Alternative verworfen und nicht weiter verfolgt. 

Die vorliegenden Planunterlagen umfassen den Neuanschluss der Gemeindestraße Uferweg 

an die B 462 mit einer Eisenbahnüberführung. 

Durch den Neuanschluss wird die Bahnlinie, etwa 10 m versetzt in Richtung Freudenstadt 

vom bestehenden Bahnübergang, durch ein neues Überführungsbauwerk unterquert. Der 

Bahnübergang "Baiersbronn II” in Bahn - km 51,152, im folgenden BÜ Schindele genannt, 

entfällt damit. 

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Beseitigung des BÜ ”Baiersbronn II” und Neuan-

schluss des Uferweges an die B 462 soll gleichzeitig aus Gründen der Sicherheit und Abwick-

lung des Verkehrs auf Straße und Schiene, der Bahnübergang "Boxenstop", in Bahn – km 

51,982 der Strecke Rastatt – Freudenstadt, im folgenden BÜ Boxenstop genannt, für den 

Bus- und LKW-Verkehr geschlossen werden. 

 

Die derzeitige Gemeindestraße Uferweg mit Zufahrt zur Firma Schindele quert die Strecke 

Rastatt – Freudenstadt - Hbf in Bahn - km 51,152 höhengleich. Sie verbindet die Gemeinde 

Baiersbronn mit dem westlich der Bahn gelegenen Gewerbegebiet Süd und dem Ortsteil 

Friedrichstal. 

 

Die bestehenden Bahnübergänge BÜ Schindele und BÜ Boxenstop werden sowohl vom Ver-

kehr jeglicher Art, als auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt. 

 

Das Erfordernis zur Änderung des BÜ Schindele in eine nicht höhengleiche Überführung (Be-

seitigung des BÜ) bzw. Schließung des BÜ Boxenstop für den Bus und LKW Verkehr, ist nach 

dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) § 3 Nr. 3 gegeben. 

 

Als Ersatz für den BÜ Schindele fungiert der Neuanschluss Uferweg, bestehend aus einer Ei-

senbahnüberführung (EÜ Schindele) mit Neuanlegung der Straße in Richtung B 462 und hö-

henmäßiger Angleichung des Uferwegs. Der neue Knotenpunkt B 462 / Neuanschluss Ufer-
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weg wurde über dynamische Schleppkurven dimensioniert. Dabei wurde der Begegnungsfall 

Sattelzug / Sattelzug mit 0,25 m seitlichen Bewegungsspielraum berücksichtigt.  

Mit dem Neubau der EÜ Schindele soll der gesamte LKW Verkehr konzentriert über diese 

Anbindung ablaufen. Deshalb wird nach Fertigstellung der EÜ Schindele die Sägmühleweg-

brücke für den LKW-Verkehr und der BÜ Boxenstop für den Bus- und LKW-Verkehr gesperrt. 

Die Einmündung vom Uferweg (jetzige Baustraße) aus in den Sägmühleweg, wird so ausge-

bildet, dass sie der Fahrdynamik der dort verkehrenden LKW und Sattelzüge entspricht. Für 

die Verbindung EÜ Schindele bis zur Fa. FS Karton, wird die bestehende Baustraße für den 

LKW Verkehr von 5,50m auf 6,25m Breite ausgebaut. Die  vorhandene Tragschicht, die zum 

Zeitpunkt des Baus als Provisorium aufgebracht wurde, wird dem Baustellenverkehr nicht 

standhalten und muss erneuert werden. Dadurch ist die Erneuerung des Belags der Beseiti-

gung BÜ Schindele zuzuordnen und kostenmäßig Bestandteil der EKrG - Maßnahme. 

Durch die Beseitigung des BÜ Schindele wird die Zufahrt zu den 3 Lagerhallen zwischen der 

Bahnlinie und der Freudenstädter Straße und dem Wohnhaus (ehemals Bahnhofsgebäude) 

abgeschnitten. Zur Anbindung gibt es 3 Möglichkeiten. Erstens wäre es möglich, die Anbin-

dung über die bestehende Zufahrt an die B 462 neu herzustellen, was aber von den Ver-

kehrsbehörden abgelehnt wird, da dann zwei kurz aufeinanderfolgende Einmündungen ent-

stehen würden, die verkehrstechnisch einen Unfallschwerpunkt darstellen könnten. Außerdem 

kann bedingt durch die engen Platzverhältnisse und die in Richtung Freudenstadt vorhandene 

Steigung der B 462, die sehr kritische Ausfahrsituation, nicht verbessert werden. Zweitens 

wäre es möglich, die neue Zufahrt im Tiefpunkt der neuen Verbindungsstraße anzuschließen. 

Der Höhenunterschied ist ca. 6,50m. Durch den Zwangspunkt, Andienung der Tore der 1. La-

gerhalle in Richtung der neuen Straße, ist die Längenabwicklung auf ca. 25 m begrenzt. Da-

durch würde eine Anbindung mit einer Neigung von ca. 26 % erfolgen müssen. Dabei sind die  

erforderlichen kleineren Längsgefälle beim Anschluss Straße und Anschluss Halle noch nicht 

berücksichtigt. Diese Gefälleverhältnisse lassen keinen befahrbaren Anschluss zu. Die dritte 

Möglichkeit ist, die Führung der Zufahrt entlang der neuen Straßenkante der Verbindungs-

straße Uferweg – B 462, abgetrennt durch eine Stützmauer und Anbindung mittels ”schleifen-

dem Schnitt” an die neue Straße. Da der Zufahrt eine untergeordnete Bedeutung zukommt, 

kann durch zusätzliche Maßnahmen (beheizter Verkehrsspiegel, etc.), die Einfahrtssituation 

so entschärft werden, dass diese keine Probleme bereitet. Sowohl der Anlieger als auch die 

beteiligten Behörden haben dieser Lösung zugestimmt, zumal auch das Abbiegen in Richtung 

Bahnlinie nur seltenst vorkommen wird. In der Regel wird ein Auffahren auf die B 462 erfol-

gen. 
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Damit der Bahnübergang Boxenstop für den Bus- und LKW-Verkehr gesperrt werden kann 

und die LKW Anbindung für die beiden Werke der SHW (SHW 1 und SHW 2 ) möglich ist, 

muss eine LKW-taugliche Verbindung zwischen neuem EÜ Schindele und SHW 2 geschaffen 

werden. Dazu wird der bestehende Uferweg zwischen EÜ Schindele und Station 0+950 für 

den LKW Verkehr ausgebaut. Von dort wird östlich des Forbachs, zur Umgehung einer nicht 

LKW tauglichen Brücke über den Forbach, eine neue Straße gebaut. Sie verbindet den Ufer-

weg mit der Straße Am Sensenhammer. Im weiteren Verlauf wird die bestehende Straße zwi-

schen SHW 1 und SHW 2 auf eine Breite von 6,25 m ausgebaut. Im Bereich des Museums 

wird eine Wendemöglichkeit, die für Busse ausreichend dimensioniert ist, gebaut werden. Der 

Einmündungsbereich in die Wilhelm-Heusel-Straße ist für den LKW Verkehr zu steil und die 

Ausrundung in der Kuppe zu klein. Selbst Sattelzüge sitzen hier teilweise auf. Deshalb muss 

dort die bestehende Straße verbreitert werden und die Ausrundung flacher erfolgen.  

 

Die Planung entspricht dem Ergebnis der gemeinsamen Absprachen zwischen der Gemeinde 

Baiersbronn, der AVG, den beteiligten Behörden des Landratsamtes und RP, sowie den be-

troffenen Anliegern. 

 

Der Gemeinderat Baiersbronn stimmte am 22.03.2005, der vorgestellten Planung zu. 

 

Die geplante Gesamtbaumaßnahme besteht aus: 

• Neubau einer Eisenbahnüberführung mit Anschluss an die B 462 (EÜ Schindele) 

• Tieferlegung des Uferwegs im Bereich der Fa. Schindele 0+500 – 0+760 zur höhen-

mäßigen Anbindung des bestehenden Uferweges an die neue Anschlussstraße an die 

B 462 

• Neuanbindung des Parkdecks der Fa. Schindele durch Ersatz der beiden Zufahrten 

durch 2 neue Zufahrten 

• Neuanlage der Zufahrt zu den Lagerhallen und Wohnhaus (alter Bahnhof) mit Anbin-

dung an die neue Straße im "schleifenden Schnitt" 

• Aufweitung der B 462 für einen Linksabbiegestreifen von 3,50 m ohne Verzögerungs-

spur mit offener Einleitung aus Richtung Freudenstadt 

• Neutrassierung der B 462 im Bereich des rückzubauenden vorhandenen Knotenpunkts 

und dem neuen Knotenpunkt 

• Rückbau des Gehwegs und Anlage eines Banketts mit 1,50 m Breite. Neubau Gehweg 

2,25 m breit, ab dem neuen Knotenpunkt B 462 Richtung Norden bis zur Tankstelle 
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• Rückbau der westlichen Bushaltestelle mit Abbau der best. Mauer, Ausbau der bit. 

Schichten und Anlage einer neuen Böschung  

• Rückbau der östlichen Bushaltestelle im Zuge Neutrassierung des östlichen Fahrbahn-

randes B 462 und Anlage eines Banketts  

• Gehweg, 1,50 m breit, parallel zur B 462 als Ersatz für den vorhandenen Gehweg im 

Bereich der neuen Einmündung 

• Rückbau der vorhandenen Einmündung und der Linksabbiegespur, Lückenschluss 

Gehweg, Breite 1,50 m 

•  Gehweg, 1,50 m breit, parallel zur neuen Straße in Richtung Uferweg 

• Verbreiterung und Ausbau des Uferwegs, vorhandene Straße von der Fa. FS Karton 

Station 0+087 bis 0+480  

• Ausbau des Uferwegs von Station 0+480 bis 0+950 mit Anlage eines Gehwegs, 1,50 m 

breit 

• Neubau einer Verbindungsstraße östlich des Forbachs zur Umgehung einer nicht LKW 

tauglichen Brücke über den Forbach vom Uferweg zur Straße Am Sensenhammer 

• Anlage von 2 Bushaltebuchten im Bereich SHW 1 und Neubau von Parkplätzen als Er-

satz für die durch die neue Straße entfallenden. 

• Ausbau der Straße Am Sensenhammer bis zum Anschluss der Straße Am Königs-

hammer 

 • Ausbau der Straße Am Königshammer zwischen Straße Am Sensenhammer und Wil-

helm - Heusel - Str.  mit Anlage einer Wendeanlage. 

 • Anpassung der vorhandenen Längsparkplätze an den neuen Fahrbahnrand, Verlänge-

rung in östlicher Richtung 

• Höhenmäßige Verbesserung der Anbindung Wilhelm - Heusel - Str. im Bereich SHW 2  

•  Entwässerungsmaßnahmen 

•  Fahrbahnmarkierung auf der B 462 im Ausbaubereich entfernen und entsprechend den 

neuen Gegebenheiten (Spuraufteilungen) herstellen. 

•  Sicherung und Verlegung von Kabeln und Leitungen 

•  Beleuchtung des Verkehrsraumes 

•  Anpassung von Zuwegungen 

•  Verkehrsregelnde Beschilderung aufstellen 

•  Bepflanzung herstellen 

 

1.2 Straßenbauliche Beschreibung 
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Der Bahnübergang BÜ Schindele wird derzeit durch eine Eisenbahnübergangstechnik für ver-

einfachte Bedingungen - Lichtzeichenanlage mit Halbschranken und Überwachungssignal 

(EBÜT vB LzH  - Üs) gesichert. 

 

Der Neuanschluss der Gemeindestraße Uferweg an die B 462 befindet sich ca. 10 m südlich 

des vorhandenen BÜ Schindele und unterquert die Bahnstrecke mittels einer Eisenbahnüber-

führung EÜ. 

Nach ca. 20,0 m erfolgt die höhenmäßige Anbindung an den vorhandenen Uferweg. Dazu 

wird der Uferweg im Bereich Parkdeck Schindele ca. 10 m in Richtung Westen verschoben. In 

Richtung Norden wird nach ca. 160 m und in Richtung Süden nach ca. 100 m die bestehende 

Lage und Höhe des Uferwegs wieder erreicht. 

 

Der Straßenquerschnitt der Gemeindestraßen wird mit einer Regelfahrbahnbreite von 6,25 m 

lichte Weite ausgeführt. Der Gehweg wird einseitig mit einer Regelbreite von 1,50 m ausge-

führt. 

 

Lage- und höhenmäßig wurden die Anschlüsse zum bestehenden Verbrauchermarkt, die Zu-

liefer- und Parkdeckzufahrten der Fa. Schindele, berücksichtigt. Da der Uferweg im restlichen 

Bereich höhenmäßig nicht verändert wird, können die bestehenden Zufahrten problemlos an-

geglichen werden. Die Fa. Schindele erhält 2 neue Zufahrten als Ersatz für die beiden entfal-

lenden. Die 3 Lagerhallen östlich der Bahngleise und das Wohnhaus erhalten ebenfalls eine 

neue Zufahrt als Ersatz für die bestehende Anbindung an die B 462. 

 

Mit Beginn der Baudurchführung ist die Führung des Individualverkehrs über den BÜ Schinde-

le und innerhalb des Baufeldes in der Trasse der bestehenden Straße (Uferweg) nicht mög-

lich. 

 

Die Erstellung einer örtlichen provisorischen Umleitung und Baustellenzufahrt im unmittelba-

ren Baustellenbereich ist jedoch nicht erforderlich. Für die Abwicklung des Anliegerverkehrs 

insbesondere der Fa. Schindele wird der Ausbau und damit die Verschwenkung des Uferwegs 

im Bereich des Parkdecks Schindele als 1. Bauabschnitt, in 2 Abschnitten, durchgeführt. Da-

durch kann der Anliegerverkehr über diese neu angelegte Straße geführt werden. 
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Der gesamte Baustellenverkehr für die Erstellung der baulichen Anlagen kann über den Säg-

mühleweg und die bestehende Straße entlang der Bahnlinie abgewickelt werden. Dabei wird 

die best., im Jahr 2000 provisorisch aufgebrachte Tragschicht, dem Baustellenverkehr nicht 

standhalten können und muss erneuert werden. Außerdem wäre es zur Andienung des östlich 

der Bahnlinie liegenden Baustellenbereichs möglich, den Anschluss an die B 462 bis zum 

Baustellenbereich der EÜ als 2. Bauabschnitt durchzuführen, wodurch die Baustelle auch di-

rekt von der B 462 aus angedient werden kann. 

 

Kostspielige Provisorien, Behelfsbrücken etc. wie bei der planfestgestellten Variante sind nicht 

erforderlich. 

 
1.3 Lage im Netz 
 

Lage im Netz: Strecke 4240, Rastatt - Freudenstadt Hbf 

 Bahn-km 51,219 (BÜ Schindele) 

 Bahn-km 51,982 (BÜ Boxenstop (Konsum)) 

Gemarkung: Baiersbronn 

 

1.4 Einordnung in sonstige Ausbaupläne 
 

- entfällt - 

 
 
2. Notwendigkeit der Baumaßnahme 
 

2.1 Vorgeschichte der Planung 
 

Von der Gemeinde sind bereits im Jahr 2000 die zwingend erforderlichen verkehrserschlie-

ßenden Voraussetzungen, für die Anlage eines Verbrauchermarkts im Bereich der Firma 

Schindele (Fa. Aldi), die Ausdehnung in Richtung Fa. FS Karton und eines bestehenden 

Baumarktes der Fa. Schindele, durch den Bau der Verbindungsstraße zwischen Uferweg und 

Sägmühleweg geschaffen worden. Durch den zunehmenden Verkehr ist die Verbesserung 

der Verkehrsituation zwingend erforderlich. Als  Ersatz des BÜ Schindele soll ein EÜ gebaut 

werden. 
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Die Deutsche Bahn AG bzw. AVG ist ebenfalls seit Jahren bestrebt, den BÜ Schindele zu be-

seitigen und den Verkehr über eine Ersatzmaßnahme zu führen. 

 

Der BÜ Schindele in Verbindung mit der derzeit existierenden schlechten verkehrstechni-

schen Anbindung an die B 462 und der ungünstige Trassenverlauf, sind für das derzeitige und  

das zukünftige noch größer werdende Verkehrsaufkommen, unzureichend. 

 

Das Verkehrsaufkommen weist für den BÜ Schindele nach Zählung vom 14.04.2005 (siehe 

Anlage 1 zum Erläuterungsbericht) in der Zeit: 6.00 - 22.00 Uhr, 685 Fahrzeuge/16h aus. 

Durch die Schließung der Sägmühlebrücke für den LKW-Verkehr (210 LKW/16h) und des BÜ 

Boxenstop für den Bus- und LKW-Verkehr (17 LKW/16h) ergibt sich ein neues Gesamtver-

kehrsaufkommen von 46+210+17 = 273 LKW/16h. Durch die bessere Anbindung Uferweg 

und damit eine Verbesserung für den Anliegerverkehr für Friedrichstal, wird die Sägmühlebrü-

cke und der BÜ Boxenstop  zusätzlich vom PKW-Verkehr entlastet werden. Aufgrund der jähr-

lichen Zunahme im Fremdenverkehr wird sich das Binnen-, Ziel- und Quellverkehrsauf-

kommen zusätzlich erhöhen. Es ist davon auszugehen, dass ca. 3000 Fahrzeuge/16h, davon 

ca. 10 % LKW, die neue Anbindung benutzen werden. 

Die Zählung an der B 462 in Friedrichstal ergab eine Belastung von 10779 Fahrzeugen in 16 

h. Die Zählstelle ist ca. 500 m von der geplanten Einmündung B 462 entfernt.  Deshalb kön-

nen diese Zahlen auch für den Einmündungsbereich angesetzt werden. Daraus ist ersichtlich, 

dass die neue Einmündung möglichst zügig von den Verkehrsteilnehmern geräumt werden 

muss, damit es zu keinem Rückstau oder Gefährdungen kommen kann. 

 

Die Beseitigung der BÜ's, der Neuanschluss des Uferweges an die B 462, der Ausbau der 

Verbindungsstraßen zur Fa. FS Karton und SHW 1 und 2 bewirken generell eine Erhöhung 

der Verkehrssicherheit.  

 

Die durch Schließzeiten der BÜ's entstehenden erheblichen Behinderungen des Straßenver-

kehrs mit Rückstauproblemen bis in den Einmündungsbereich an der B 462, würden entfallen 

bzw. im Falle des BÜ Boxenstop verringert. 

 

Bahnübergänge stellen im Verkehrsablauf eine Behinderung dar und sind für den Schienen -

und Straßenverkehr ein latenter Gefahrenpunkt. Die vorhandene Verkehrssituation an diesen 

Bahnübergängen, wird für den Straßenverkehrsteilnehmer untragbar. 
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Durch den Wegfall der Wartezeiten vor den geschlossenen Schranken werden die von den 

Fahrzeugen ausgehenden Lärm- und Abgasimmissionen erheblich reduziert. 

Dem nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer wird mit dem Gehweg eine wesentlich bessere 

Alternative zur derzeitigen Situation geboten. 

 

Wenn und soweit es die Sicherheit oder die Abwicklung des Verkehrs unter Berücksichtigung 

der übersehbaren Verkehrsentwicklung erfordert, sind Kreuzungen zwischen Schiene und 

Straße zu beseitigen (§ 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)). 

 

Seit vielen Jahren haben verschiedene Ingenieurbüros im Auftrag der Gemeinde und des Re-

gierungspräsidiums Karlsruhe, Abteilung IV - Straßenwesen, mehrere Trassenführungen und  

Tunnellösungen untersucht.  

 

Die bisher aufgezeigten Lösungen kamen jedoch nicht zur Ausführung, da die wirtschaftlichen 

Zwänge eine baureife Planung verhinderten und es nötig wurde weitere kostengünstigere Va-

rianten zu finden. Im Moment stehen 3 mögliche Varianten zur Wahl, die im Folgenden be-

schrieben werden: 

 

Variante 1: 

Neuanbindung Uferweg an die B 462 über Neubau einer EÜ 

 (planerisch dargestellte) 

 geometrische Daten der EÜ: 

 lichte Weite zwischen den Widerlagern 15,30 m 

 Stützweite der EÜ 16,40 m 

 lichte Höhe der EÜ 4,72 m 

 Breite zwischen den Geländern 6,72 m 

 Straßenbreite 6,25 m, Gehwegbreite rechts 1,50 m / links 1,00 m 

 

Variante 2: 

Planfestgestellte Variante: 

 3-Feld-Brücke (L.W.: 15,0 / 17,0 / 15,0 m) 

 mit aufgeständerten Rampen 

 ca. 6 Mio. € geschätzte Baukosten 
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Variante 3: 

Wie Variante 1, aber Ausbau der vorhandenen Einmündung B 462 und Neubau der EÜ im 

Bereich Farben Haist.  

Die Voruntersuchung ergab, dass sich bei Durchführung dieser Variante keine Vorteile ge-

genüber Variante 1 ergeben, da die gleichen Höhenverhältnisse herrschen und ebenfalls 

Stützmauern im gleichen Umfang gebaut werden müssen. Nachteile der 3. Variante sind: 

- Erwerb der 3 Lagerhallen mit Grundstück . Da die Hallen erst vor kurzem renoviert 

wurden und das Grundstück ca. 6000 m2 Fläche hat, stellt die einen nicht unerhebli-

chen Kostenfaktor dar. 

- Im Bereich Anschluss an den Uferweg würde die neue Gradiente ca. 2 m tiefer liegen 

als der bestehende Uferweg. Eine Anbindung der Privatzufahrt Schindele und Farben 

Haist wird damit nahezu unmöglich.  

- Durch die Tiefenlage der Straße entsteht ein Trog, der bei ungünstigen Witterungsver-

hältnissen nicht mehr zu entwässern ist. Dadurch wird der Uferweg für den Verkehr 

abgeschnitten. 

- Im Bereich Farben Haist/Privatfläche Schindele befindet sich eine Quellfassung, die 

von der Fa. Schindele genutzt wird. Durch die Tiefenlage des Uferwegs würde diese 

Quellfassung unbrauchbar gemacht 

- Bei gleicher Ausbildung des Anschluss an die B 462 wie in Variante I, hat die Stütz-

mauer einen Abstand zur Bahnlinie von ca. 2 m. Dadurch wird eine kostspielige Verle-

gen der Oberleitung notwendig. Eine Verkleinerung des Anschlusses ist nicht möglich, 

da der geplante bereits auf der minimalst notwendigen Lösung beruht. 

- Bei Beibehaltung des Standortes bleibt die gefährliche Situation, dass der Verkehr 

beim Einbiegen in die B 462 in Richtung Freudenstadt, einen Anstieg mit ca. 7 % zu 

bewältigen hat. 

 

Unter Berücksichtigung des Landschaftsbildes und in Abstimmung mit dem Regierungspräsi-

dium, der Gemeinde, der DB Netz AG / AVG und den betroffenen Anliegern wurde die Vari-

ante 1 als Ersatzmaßnahme planerisch erstellt. 

 

Die Baiersbronner Bevölkerung und die Kunden können ohne Beschwernisse in das Gewer-

begebiet Süd und in das umliegende Naherholungsgebiet - Teilort Friedrichstal gelangen. 
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Der geplante Neuanschluss ermöglicht in seiner Weiterführung die Erschließung weiterer Ge-

werbebetriebe. 

 

Das Erfordernis der Maßnahme Beseitigung des BÜ "Baiersbronn II" (Schindele) in km 51,152 

und Schließung des BÜ "Boxenstop" in km 51,982 für Bus und LKW Verkehr ist nicht nur da-

durch begründet, dass sich die Verkehrssituation für den Kfz-Verkehr von und zur B 462 ver-

bessert, sondern auch dass mit den 2 neuen Märkten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen 

worden sind und durch mögliche Erweiterungen des Gewerbegeländes neue Arbeitsplätze 

geschaffen werden können. 

 

 

2.2 Darstellung der unzureichenden Verkehrsverhältnisse 
 

Bahnübergänge stellen im Verkehrsablauf eine Behinderung dar und sind für den Schienen- 

und Straßenverkehr ein latenter Gefahrenpunkt. 

 

Die stark befahrene Bahn-Strecke 4240 trennt die Gemeinde Baiersbronn in zwei Teile. 

Da der Uferweg allen Verkehrsteilnehmern als Verbindung zwischen den Ortsteilen und der 

weiteren Erschließung dient, sind ständige Wartezeiten bei Schließung der Schrankenanlage 

für Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge jeglicher Art die Folge. 

 

Die Schließzeiten am Bahnübergang verursachen Behinderungen des Straßenverkehrs mit 

Rückstauproblemen bis in den Einmündungsbereich Uferweg / B 462. 

 

Baiersbronn wird von der Bundesstraße B 462 Rastatt - Freudenstadt in nordsüdlicher Rich-

tung durchschnitten. Die B 462 ist eine überregionale Straße mit maßgebender Verbindungs-

funktion. Neben dem Durchgangsverkehr übernimmt sie einen wesentlichen Teil des Ziel- und 

Quellverkehrs zahlreicher Firmen aus der Region. 

 

Das zukünftige Verkehrsaufkommen unter Berücksichtigung der weiteren zu erwartenden Zu-

nahme der Motorisierung, sowie der Entwicklung des Fremdenverkehrs, erfordert einen unbe-

hinderten Verkehrsablauf auf der B 462. Durch die unzulänglichen Ein-/Abbiegeradien und 

Abbiegebeziehungen im Einmündungsbereich der vorhandenen Uferwegtrasse / B 462, ist 

dies nicht gegeben. 
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Die Umsetzung einer verkehrlichen Neuregelung ist zwingend erforderlich. Durch den Neu-

anschluss Uferweg an die B 462, lässt sich die unzulängliche Situation deutlich verbessern. 

 

Aufgrund der langen Wartezeiten am BÜ Schindele und der zu erwartenden erheblichen Ver-

kehrsbelastung wird die Verkehrssituation an diesem Kreuzungspunkt für den Straßenver-

kehrsteilnehmer untragbar. 

 

Durch den Ausbau des Uferwegs, den Ausbau der Straße Am Sensenhammer bis zum An-

schluss der Straße Am Königshammer, den Ausbau der Straße Am Königshammer bis zum 

Anschluss Wilhelm-Heusel-Str. mit Anlage einer Wendemöglichkeit im Museumsbereich und 

der Neubau der Anbindung an die Wilhelm-Heusel-Str., kann der BÜ Boxenstop für den Bus 

und LKW Verkehr geschlossen werden. Im Rahmen der Planfeststellung wird geprüft werden, 

inwieweit der BÜ auch für den PKW Verkehr geschlossen werden kann. Gefährliche Situatio-

nen die durch den unzureichend ausgebauten BÜ und im weiteren Verlauf der sehr schmalen 

Wilhelm-Heusel-Str. und die sehr steile Anbindung über die Straße Am Sensenhammer ent-

stehen, werden vermieden. Zusätzlich werden im Bereich SHW 1, 2 neue Bushaltebuchten 

angelegt. Dadurch wird der Busverkehr verlagert und es entfallen gefährliche Wendemanöver 

im Bereich des BÜ. 

 

Zur Verdeutlichung der Situationen an den beiden BÜ's ist in der Anlage 2 zum Erläuterungs-

bericht zusätzlich eine Photodokumentation beigefügt. 

 

2.3 Verringerung von Umweltbeeinträchtigungen 
 

Die Beseitigung des BÜ Schindele bzw. Schließung des BÜ Boxenstop für Bus- und LKW-

Verkehr, bewirken generell eine Erhöhung der Verkehrssicherheit, führen außerdem zu einer 

Verringerung der Umweltbelastung, hervorgerufen durch den Wegfall bzw. die Verringerung 

der Wartezeiten vor den geschlossenen Schranken und der damit verbundenen Belästigung 

durch Lärm- und Abgasimmissionen sowie zu einer Verringerung der Zeit- und Betriebskosten 

durch die schnellere Abwicklung des Verkehrs. Durch die Schließung der Sägmühlebrücke für 

den LKW Verkehr, wird die Belastung zwischen der B 462 und der Brücke geringer. Da diese 

LKW dann die neue Straße mit EÜ Schindele nutzen müssen, nimmt der LKW Verkehr dort 

zu. Dies bedeutet, eine Abnahme des LKW Verkehrs auf einem kurzen Bereich und die Zu-
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nahme auf einem etwas längeren Bereich. Da der neue Bereich besser zu befahren ist, als 

der jetzige, ist mit keiner wesentlichen Änderung der Schadstoffbelastung zu rechnen. Die Zu- 

bzw. Abnahme des LKW Verkehrs auf den anderen Bereichen ist nur unwesentlich und hat 

keine gravierenden Einflüsse auf die Gesamtschadstoffbelastung. Beim PKW Verkehr wird 

sich keine wesentliche Änderung der Ströme ergeben, sodass hier auch keine gravierenden 

Einflüsse auf die Gesamtschadstoffbelastung zu erwarten ist. 

Durch die vorliegende Planung werden in verkehrstechnischer Hinsicht Verbesserungen der 

Verkehrssituation eintreten. Es wird eine Entflechtung der Verkehrsströme im Bereich der B 

462 für den Kfz-Verkehr erreicht werden. 

 

 

2.4 Raumordnerische Entwicklungsziele 
 

Raumordnerische Entwicklungsziele werden mit der Beseitigung des BÜ Schindele und 

Schließung des BÜ Boxenstop für den Bus und LKW Verkehr nicht verfolgt. 

 

 

2.5 Anforderungen an die straßenbauliche Infrastruktur 
 

In Folge des Verkehrszuwachses auf Schiene und Straße und der damit erforderlichen Ver-

besserung der Verkehrssicherheit und Zügigkeit der Abwicklung des Verkehrs in der Zukunft, 

ist die Beseitigung des BÜ "Baiersbronn II" und die Schließung des BÜ "Boxenstop" für den 

LKW- und Busverkehr zwingend geboten. Für die Führung der Fußgänger, wird ein einseitiger 

Gehweg von der B 462 bis zum Anschluss des vorhandenen Uferwegs an die neue Straße 

bei Station 0+950 hergestellt. Von dort wird der Fußgänger über die vorhandenen innerörtli-

chen Wege geführt. Eine Verbindung mittels Gehweg entlang der Straße in Richtung Norden 

(FS Karton) ist wegen der nur sehr geringen Fußgängerbewegungen nicht notwendig. 

 

 

3. Technische Gestaltung der Baumaßnahme 
 

3.1 Trassierung 
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Entsprechend der RAS-L wird die Gemeindestraße Uferweg mit Anschluß an die B462 fol-

gendermaßen eingestuft: Kategoriengruppe ”D" - angebaute Straßen innerhalb bebauter Ge-

biete mit maßgebender Erschließungsfunktion. 

Straßenkategorie ”D IV” - Sammelstraße mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von VE = 40 km/h. 

Der Entwurf weist folgende Trassierungselemente auf: 

- min. Hw = 500 m 

- max. Hw = 2000 m 

- min. Hk = 250 m (100 m Anschluß Wilhelm-Heusel-Str.) 

- max. Hk = 3500 m 

- min. s  =  0,50 %  

- max. s =  5,07 % (11,0 % Anschluß Wilhelm-Heusel-Str.) 

 

Im Bereich der rechtwinkligen Einmündung der Gemeindestraße an die B 462 wird sich der 

vorhandenen Längs- und Querneigung der klassifizierten Straße angepasst. Die Regelquer-

neigung ist q=2,5 %. 

 

Der zusätzliche 3,25 m 3,50 m breite Linksabbiegestreifen an der B 462 wurde nach RAS-K-1 

geplant. 

Die Länge der Verziehungsstrecke ergab sich aus dem notwendigen Verbreiterungsmaß ”i” 

und der Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Die Länge der Aufstellstrecke wurde mit 

40 m gewählt. Sie ist damit auch für eine spätere Signalisierung des Knotenpunktes, ausrei-

chend dimensioniert. 

 

 

3.1.1 Zwangspunkte 
 

Zwangspunkte für die Linienführung im Grund- und Aufriss sind: 

- die Bundesstraße 462 

- die Bahnstrecke Rastatt-Freudenstadt Hbf 

- die Zufahrten zur Firma Schindele, ehemals Aldi, Farben Haist, SHW und FS Karton 

- die Zufahrt zu den Lagerhallen zwischen B 462 und Bahntrasse 

- örtliche Anliegergrundstücke 

- Anbindung des Innerortsbereichs Friedrichstal westlich des Forbachs. 

- Erhalt von Bäumen 
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3.1.2 Berücksichtigung der Umwelt bei der Trassierung 
 

Der Verlauf der Trasse ist durch topographische Gegebenheiten und durch Zwangspunkte 

weitestgehend festgelegt. Die Anbindung Uferweg an die B 462 wurde so trassiert, dass mög-

lichst wenige und klein dimensionierte Kunstbauten erforderlich sind. 

 

Es wurde darauf geachtet, alle zur Eingliederung der Gesamtbaumaßnahme in Natur und 

Landschaft erforderlichen Maßnahmen vorzusehen. 

 

Im Bereich Station 1+250 bis 1+660 wurde die Straße so trassiert, dass keine Bäume entfernt 

werden müssen. Hierzu ist es auch erforderlich eine neue Stützmauer, mit ca. 2 m Höhe, zu 

bauen, bzw. auf einem kurzen Stück die Fahrbahn, auf 4,75 m, einzuengen. 

 

 

3.1.3 Sichtweiten 
 

Die Haltesichtweiten, maßgebend für Richtungsfahrspuren, sind im gesamten Ausbaubereich 

gegeben. 

 

Die Überholsichtweite sind für Straßen der Kategorie B, C und D von untergeordneter Bedeu-

tung. Durch verschiedene Grundstücksanschlüsse sollte aus verkehrssicherheitlichen Aspek-

ten, verkehrsregelnde Maßnahmen, wie Trennung der Fahrtrichtungen durch Sperrlinien oder 

Überholverbot vorgenommen werden. 

 

 

3.2 Aufteilung des Regelquerschnittes 
 

3.2.1 Querschnittsaufteilung 
 

B 462 – Knotenpunktbereich 

Fahrstreifen   = 3,25 m (mindestens) 

Randstreifen  = 0,50 m 

Sicherheitsstreifen vor Mauer = 0,75 m 
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Entwässerung / Spitzrinne  = 0,50 m 

Gehweg  = 2,25 m 

Bankett  = 1,50 m 

Linksabbiegestreifen  = 3,50 m 

 

Anschluss B 462 bis Uferweg 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m = 6,25 m 

Gehweg rechts  = 1,50 m 

Notgehweg Bereich EÜ links = 1,00 m 

Schwergewichts- und Winkelstützmauer h =  0,5 – 6,80 m 

geometrische Daten der EÜ: 

 lichte Weite zwischen den Widerlagern 15,30 m 

 Stützweite der EÜ 16,40 m 

 lichte Höhe der EÜ 4,72 m 

 Breite zwischen den Geländern 6,72 m 

Sicherheitsstreifen zur Stützmauer  = 0,5 m 

Zufahrt Hallen   = 4,0 m 

Sicherheitsstreifen zur Stützmauer  = 0,5 m 

 

 

Uferweg bis FS Karton Station 0+080 – 0+500 

Verbreiterung vorhandene Fahrbahn von 5,50 m auf 6,25 m 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Entwässerungsmulde  = 1,50 m 

Bankett  = 0,75 m 

 

Uferweg Station bis Anschluss Am Königshammer 0+500 – 0+670 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Entwässerungsmulde = 1,5 m + 1,0 m  = 2,50 m 

Bankett = 2 x 0,75 m  = 1,50 m 

Anschluss Schindele  = 5,00 m 

Bankett = 2 x 0,75 m  = 1,50 m 

 

Uferweg bis Anschluss Am Königshammer Station 0+670 – 0+950 
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Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Gehweg  = 1,50 m 

Entwässerungsmulde  = 1,00 m 

Bankett  = 0,50 m 

 

Uferweg bis Anschluss Am Königshammer Station 0+950 – 1+150 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Bankett = 2 x 1,00 m = 2,00 m 

 

Am Sensenhammer bis Anschluss Am Königshammer Station 1+150 – 1+300 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Bankett = 2 x 1,00 m = 2,00 m 

 

Am Königshammer bis Anschluss Wilhelm – Heusel – Str. Station 1+300 – 1+550 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Bankett = 2 x 1,00 m = 2,00 m 

 

Am Königshammer bis Anschluss Wilhelm – Heusel – Str. Station 1+550 – 1+625 

Fahrstreifen  = 4,75 m 

Bankett = 2 x 1,00 m = 2,00 m 

 

Am Königshammer bis Anschluss Wilhelm – Heusel – Str. Station 1+625 – 1+760 

Fahrstreifen = 2 x 3,125 m  = 6,25 m 

Bankett = 2 x 1,00 m = 2,00 m 

 

 

3.2.2 Befestigung der Fahrbahn 
 

Entsprechend der RSTO 01 und dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurde der Fahrbahn-

aufbau wie folgt festgelegt: 

 

- Linksabbiegestreifen B 462 nach Tafel 1, Bauklasse ll, Zeile 1 

mit 4,0 cm Deckschicht 0/11 

 8,0 cm Binderschicht 0/16 
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 14,0 cm bit. Tragschicht 0/32 

 44,0 cm kombinierte Frostschutz-Schottertragschicht (KFT) 

 70,0 cm Gesamtdicke 

 

 

- Gemeindestraße B 462 bis Uferweg nach Tafel 1, Bauklasse III, Zeile 1 

mit 4,0 cm Deckschicht 0/11 

 4,0 cm Binderschicht 0/16 

 14,0 cm bit. Tragschicht 0/32 

 48,0 cm kombinierte Frostschutz-Schottertragschicht (KFT) 

 70,0 cm Gesamtdicke 

 

 

- Gemeindestraße Uferweg (0+080-0+480) nach Tafel 1, Bauklasse III, Zeile 1 

mit 4,0 cm Deckschicht 0/11 

 4,0 cm Binderschicht 0/16 

 6,0 cm bit. Tragschicht 0/16 als Ausgleichsschicht 

 8,0 cm bit. Tragschicht 0/32 (vorhanden) 

 48,0 cm kombinierte Frostschutz-Schottertragschicht (KFT) (vorhanden 

 70,0 cm Gesamtdicke 

 

- Gemeindestraße Uferweg (0+480-1+760) nach Tafel 1, Bauklasse III, Zeile 1 

mit 4,0 cm Deckschicht 0/11 

 4,0 cm Binderschicht 0/16 

 14,0 cm bit. Tragschicht 0/32 

 48,0 cm kombinierte Frostschutz-Schottertragschicht (KFT) 

 70,0 cm Gesamtdicke 

 

- Gehweg nach Tafel 7, Zeile 1 

mit 2,5 cm Deckschicht 0/5 

 6,0 cm bit. Tragschicht 0/16 

 41,5 cm kombinierte Frostschutz-Schottertragschicht (KFT) 

 50,0 cm Gesamtdicke 
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3.2.3 Gestaltung der Böschungen 
 

Die Böschungen werden mit einer Regelneigung von 1:1,5 ausgebildet und sind mit standort-

gerechten Gehölzen zu bepflanzen. 

 

Die Bahndammböschungen werden ebenfalls mit einer Regelneigung von 1:1,5 angelegt. Ei-

ne Verbauung ist dadurch nicht erforderlich. 

 

 

3.3 Kreuzungen und Einmündungen, Änderungen am Wegenetz 
 

Die Einmündung der Gemeindestraße in die B 462 wird entsprechend RAS-K ausgebaut. Die 

B 462 erhält im Knotenpunktbereich einen Linksabbiegestreifen ohne Verzögerungsstrecke 

mit offener Einleitung, die untergeordnete Gemeindestraße erhält einen Fahrbahnteiler in 

Form eines Tropfens. Der nicht überfahrbare Tropfen wird mit Flachbordsteinen eingefasst. Er 

erhält eine befestigte Aufstellfläche für Fußgänger und Radfahrer.  Der neue Knotenpunkt B 

462 / Neuanschluss Uferweg wurde über dynamische Schleppkurven dimensioniert. Dabei 

wurde der Begegnungsfall Sattelzug / Sattelzug mit 0,25 m seitlichen Bewegungsspielraum 

berücksichtigt.  

Das durch die Baumaßnahme unterbrochene Wegenetz, wird den neuen Gegebenheiten an-

gepasst. 

 

 

3.4 Baugrund 
 

Im Zuge der Planung der Hochbrücke wurden im Baubereich Baugrunduntersuchungen 

durchgeführt. Von dem Baugrundgutachten sind nur 3 Positionen direkt auf den überplanten 

Bereich übertragbar. Die Bohrpunkte 10,11,12 liegen im Anschlussbereich des Uferwegs. Für 

den übrigen Bereich werden für die neue Stützmauer im Anschlussbereich an die B462 ähnli-

che Verhältnisse angenommen. 

Das Baugrundgutachten wurde im Juni 1999 von Prof. Dr. Ang. Ch. Christow, Forschungs- 

und Beratender Ingenieur erstellt. 

Die Erkundungsarbeiten, Bohrungen und Sondierungen wurden von der Bohrfirma A. Hett-

mannsperger, ausgeführt. 
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Der zu erwartende Untergrundaufbau besteht unter Geländeoberkante (GOK) bis Beginn 

Felshorizont aus bindigen Deckschichten, d. h. Bodenschichten aus zersetztem Sandstein. 

Unterhalb der Bodendeckschichten wurde Fels unterschiedlichster Qualität erbohrt. Die Fels-

schichten sind meist bankig und unterschiedlich klüftig. 

 

Die Auswertung der Bohrarbeiten ergab, dass der tragfähige Fels-Horizont in unterschiedli-

cher Tiefe unter der GOK beginnt. 

 

Die Erkundungen ergaben, dass bei Bodenaushubarbeiten Schichtwasser angetroffen werden 

kann. Des Weiteren wurden erhebliche Grundwasserschwankungen festgestellt. Angaben 

zum höchsten in der Vergangenheit gemessenen Grundwasserstand (HGW) liegen nicht vor. 

 

Die Ergebnisse der Gründungsuntersuchungen wurden für die zutreffenden Punkte in der Un-

terlage 9 beigefügt. 

 

Da es sich bei den Gründungen für die Stützmauern und den Rahmen der EÜ um Flachgrün-

dungen handelt, ist nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen. Die zulässigen Flächenpressungen 

werden im Allgemeinen eingehalten. 

 

 

3.5 Entwässerung 
 

Die Situation der Oberflächenentwässerung ist im Lageplan schematisch dargestellt. Da die 

Entwässerung nach den üblichen Möglichkeiten geplant ist, kann auf eine detaillierte Darstel-

lung verzichtet werden. 

Im Allgemeinen wird die Straßenentwässerung über Straßeneinläufe und einer dazugehörigen 

Sammelleitung verwirklicht. In Teilbereichen wird auf die Befestigung mit Randsteinen ver-

zichtet, um das Wasser breitflächig über das Bankett und einer anschließend ausgebildeten 

Entwässerungsmulde abzuleiten. Im Bereich der Hallen wird der dort vorhandene Graben an 

die Straßenentwässerung angeschlossen und im weiteren Verlauf über eine neue Rohrleitung 

dem Forbach zugeführt. Der Graben entlang dem Uferweg im Bereich Farben Haist und 

Schindele muss im Bereich der Grundstücküberfahrten verdolt werden. Zum Schutz der Quel-

len wird dort auf eine Regenwasserleitung verzichtet und die Entwässerung erfolgt breitflächig 
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in einen neuen Straßengraben. Der bisher nicht überbaute Bereich wird mit Randsteinen aus-

geführt. Die Entwässerung erfolgt über Straßeneinläufe und einen neuen Regenwasserkanal. 

Im Bereich der Eisenbahnüberführung wurde das Längsgefälle des Uferwegs so gewählt, 

dass eine Trogwirkung vermieden wird. Die Straße fällt vom Anschluss an den Uferweg bis 

zum Bereich Zulieferzufahrt der Fa. Schindele gleichmäßig mit 0,5 %. Die Querneigung dort 

wurde so angelegt, dass die Entwässerung über das Bankett in die seitliche Mulde zwischen 

Bahnlinie und Straße erfolgt. 

 

 

3.6 Ingenieurbauwerke 
 

Die Eisenbahnüberführung wird als Rahmenbauwerk ausgeführt. Das Bauwerk kreuzt die 

Bahntrasse in Bahn - km 51,152. 

geometrische Daten der EÜ: 

- Kreuzungswinkel 88,235 gon 

- lichte Weite zwischen den Widerlagern 15,30 m 

- Stützweite der EÜ 16,40 m 

- lichte Höhe der EÜ 4,72 m 

- Breite zwischen den Geländern 6,72 m 

Die Hauptabmessungen sind aus dem Bauwerksplan (Unterlage 10.3) ersichtlich. 

Außerdem sind noch verschiedene Stützmauern erforderlich. Die genaue Beschreibung mit 

Stationsangabe ist im Bauwerksverzeichnis Unterlage 10.1 aufgeführt. 

 

 

3.7 Straßenausstattung 
 

Verkehrszeichen, Beschilderungen, Leiteinrichtungen und Markierungen werden den Erfor-

dernissen entsprechend vom Baulastträger der Straße aufgestellt. Die Markierungen der 

Fahrbahn sind ausschließlich nach RSM-1 auszuführen. Die genaue Ausführung wird im 

Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt 

 

 

4. Fachtechnische Einzelplanung 
 

4.1 Gleisanlagen 
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- entfällt - 

 

4.2 Tiefbauten 
 

Gleissperrungen sind für die Erstellung der EÜ Schindele erforderlich. Laut Angabe der AVG 

ist ein Schienenersatzverkehr nicht möglich. Arbeiten unmittelbar im und am Gleis werden 

sich daher auf Nachtzeiten beschränken, in denen kein Zugverkehr herrscht. 

 

 

4.3 Kunstbauten 
 

Entlang der neuen Straße sind bedingt durch die örtlichen Geländeverhältnisse Stützmauern 

erforderlich. Die Abmessungen sind den Querprofilen Unterlage 15 und den Regelquerschnit-

ten Unterlage 6 zu entnehmen. Zwischen neuer Straße und Gleis wurden in Teilbereichen 

Schwergewichtsmauern verwendet, da diese einen kleineren Arbeitsraum zulassen und da-

durch auf aufwändige Verbauungen während der Bauzeit verzichtet werden kann. 

 

 

4.4 Hochbauten 
 

- entfällt - 
 
 
4.5 Elektronische Anlagen 
 

- keine - 
 
 
4.6 Anlagen Maschinentechnik 
 

- keine - 

 

 

4.7 Bahnübergänge 
 

Nach Fertigstellung der EÜ Schindele und dem Neuanschluss des Uferweges an die B 462 

entfällt der BÜ Schindele.  
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Der vorhandene Bahnübergang BÜ Boxenstop, Bahn-km 51,982, in Baiersbronn wird für den 

Bus- und Lkw-Verkehr geschlossen. Er steht künftig nur für den Fußgänger-, Rad-, und Pkw-

Verkehr zur Verfügung.  

Der Bahnübergang wird auf eine Fahrbahnbreite von 6,00 m verkleinert und erhält nördlich 

und südlich des BÜs jeweils einen Fußgängerweg mit einer Breite von 1,50 m, die an den Be-

stand anzuschließen sind. Die bestehenden beiden Halbschrankenanlagen werden mit den 

Schrankenantrieben versetzt. Im Quadranten I und II dienen beide damit der Absicherung der 

Fußgänger. In den Quadranten II und IV wird jeweils eine zusätzliche Fußgängerschranke in-

stalliert. In Quadrant IV muss der Mast mit den vorhandenen Lichtzeichen versetzt werden, 

die anderen Maste bleiben bestehen.  

Die beiden neu einzurichtenden Fußgängerschranken werden in die vorhandene Sicherungs-

anlage vom Typ BUES 2000 integriert. 
 
 

4.8 Beleuchtung 
 

Für den Neuanschluss des Uferweges an die B 462 ist eine Beleuchtung durch Einzelmasten 

auf der Gehwegseite geplant. Anzahl und Ausführungsart werden den Erfordernissen nach 

DIN 5044/1 sowie den Richtlinien für die Beleuchtung in Anlagen für Fußgängerverkehr ange-

passt. 

 

 

4.9 Leitungen 
 

Soweit in den Plänen und dem Bauwerksverzeichnis nicht erfasst, sind die jeweiligen Kabel 

und Leitungen, je nach Erfordernis, neu zu verlegen. 

 

Die Kostentragung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Baulastträger muss die zuständigen Versorgungsträger rechtzeitig vor Baubeginn der 

Bauarbeiten informieren, so dass eine vorherige Abstimmung über die Durchführung der Ar-

beiten erfolgen kann. 

 

Im Zuge der Gesamtbaumaßnahme werden Signal- und Fernmeldeanlagen der Deutschen 

Bahn AG / AVG den neuen Gegebenheiten angepasst. 

 



 

I:\1504\Word\1504_erl_Planfeststellung_deckblatt grün 26032014.doc  - 26 - 

 

5. Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 

5.1 Lärmschutzmaßnahmen 
 

Für die durch die Maßnahme betroffenen Gebäude wurde eine schalltechnische Untersu-

chung vom Dipl.-Ing. Raimund Wiotte, Beratender Ingenieur, Karlsruhe, durchgeführt. Das 

Ergebnis ist in der Unterlage 11 beigefügt. 

 

 

5.2 Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten 
 

Öffentliche Wassergewinnungsgebiete sind von der geplanten Maßnahme nicht betroffen. Im 

Bereich Uferweg befindet sich eine private Quellfassung, bestehend aus 4 Einzelfassungen, 

die von der Maßnahme tangiert werden. Hierzu wurde ein hydrologischer Bericht (Unterlage 

15.4.2), erstellt. Im Bericht wird unter 6. Pkt. 1 und  5.2.2 Pkt. 3 ein Regenwasserkanal er-

wähnt. Im Zuge der Erstellung der Unterlagen fanden 2 Besprechungen mit dem Eigentümer 

statt (siehe Anlage 3, Aktenvermerk). In Absprache wurde dies bereits bei der Erstellung der 

Planunterlagen berücksichtigt. Die beiden Bemerkungen wurden daher gestrichen. 

 

 

5.3 Überschwemmungsgebiete 
 

Im Planungsbereich sind gesetzlich festgelegte Überschwemmungsgebiete nicht ausgewie-

sen. 

 

 

5.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft 
 

Für den gesamten Bereich wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Das Er-

gebnis ist in der Unterlage 12 beigefügt. 

 

 

6. Vertrags- und Grundstücksregelungen 
 

Grunderwerb 
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Die Baumaßnahme befindet sich auf dem Gelände der DB Netz AG und der Gemeinde Bai-

ersbronn, sowie privaten Flächen. 

 

Darüber hinaus ist Grunderwerb und vorübergehende Inanspruchnahme von Fremdgelände 

erforderlich. Die betroffenen Grundstücke sind aus den Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 

14) ersichtlich. 

 

Da bereits mit allen betroffenen Anliegern Gespräche geführt wurden, und alle der Baumaß-

nahme positiv gegenüberstehen, ist beim Grunderwerb nicht mit Widerstand zu rechnen. 

 

 

7. Baukosten 
 

7.1 Kosten 
 

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Jahr 2005 mit 5,403 Mio € veranschlagt, davon 

sind 555.000,00 € Grunderwerbs- und Verwaltungskosten und 4,848 Mio € Baukosten. Von 

den Baukosten sind 4,757 Mio € Bestandteil der EKrG Maßnahme und damit GVFG förderfä-

hig. 91.000 € der Baukosten sind nicht kreuzungsbedingte Kosten und gehören nicht zum 

GVFG-Antrag.  

Da die Planung sich zwischenzeitlich deutlich verändert hat und auch die Baukosten gestie-

gen sind, werden die neuen Kosten über denen von 2005 liegen. Nach Abschluß des Plan-

feststellungsverfahrens werden die Kosten aktualisiert. 

 

7.2 Kostenträger 
 

Die vorhandene Straße in Richtung FS Karton muss als Baustraße benutzt werden. Da diese 

bis jetzt nur als Provisorium ausgebildet ist, wird nach Abschluss der Arbeiten, die bit. Trag-

schicht so beschädigt sein, dass diese erneuert werden muss. Deshalb wird ein Kostenteil in 

die Gesamtkosten mit aufgenommen.  

Achse 1, Uferweg/Am Sensenhammer/Am Königshammer 

Station  0+080 – 0+500 Erschließungsbeitragspflichtig 

 0+500 – 0+760 EKrG 

 0+760 – 0+940 Erschließungsbeitragspflichtig 
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 0+940 – 1+130 EKrG 

 1+130 – 1+280 Erschließungsbeitragspflichtig 

 1+280 – Bauende EKrG 

Achse 2, Anschluss Uferweg an B 462 mit EÜ und Anschluss Hallen 

Gesamter Bereich EKrG 

Die größten Teilkostenträger der Gesamtbaumaßnahme sind das Land Baden-Württemberg 

(Staatsdrittel), die AVG mbh und die Gemeinde Baiersbronn. Die Kosten werden nach dem 

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) §§ 3, 13 von den Beteiligten zu je einem Drittel getragen. 

Das Kostendrittel der Gemeinde Baiersbronn soll mit GVFG-Mitteln zu 75% finanziert werden. 

Für die Bereiche, die erschließungsbeitragspflichtig sind, sind die Kosten auf die Grundstücke 

umzulegen. 

 

 

8. Baudurchführung 
 

Die Maßnahme soll in einem Zug durchgeführt werden. Die Bauzeit wird auf 24 Monate ge-

schätzt. 

 

Die Baumaßnahme wird bei der Baudurchführung in einzelne Baubereiche (Ingenieurbauwer-

ke, Erd- und Straßenbau) und je nach Verkehrsbedarf in einzelne Teilabschnitte unterteilt. Be-

rücksichtigt werden muss, dass der Publikumsverkehr, zu den üblichen Öffnungszeiten der 

vorhandenen Firmen, diese auch anfahren kann. Außerdem muss der Zu- und Ablieferverkehr 

für die Firmen aufrecht erhalten bleiben. Für die Firmen Farben Haist, FS-Karton und SHW 

entstehen durch die Baumaßnahme nur geringfügige Beeinträchtigungen. Durch Aufstellen 

von wegweisender Beschilderung in ausreichender Anzahl und Größe, kann dieses Problem 

nahezu ausgeschaltet werden. 

  

Beim Bauablauf ist zu berücksichtigen, dass eine generelle Sperrung des Schienenverkehrs 

nicht möglich ist. Etwaige, durch den Bauablauf bedingte Sperrpausen, sind mit der Bahnbe-

triebsplanung rechtzeitig abzustimmen. 

 

Bauverfahren und Bauablauf bei der Durchführung der Baumaßnahme werden so gewählt, 

dass sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und dass Auswirkungen, insbesondere 

auf bewohnte Gebiete, sich auf ein zumutbares Minimum beschränken und Schäden an na-
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hestehenden Gebäuden vermieden werden. Dies wird insbesondere bei den Erdtransporten 

und bei der Wahl der Erdverdichtungs- und anderer Baugeräte der Fall sein. 

 
 
9. Abwägungen der Interessen 
 

Die Planung stellt einen Eingriff in Privateigentum (Geländefläche) sowie in Natur und Land-

schaft dar. Eine Vermeidung dieser Eingriffe wäre nur im Fall der "Nulllösung", d. h. Beibehal-

tung der bestehenden Situation, möglich. 

 

Mit ihr wird unter Berücksichtigung der Zwangspunkte den unterschiedlichsten Anforderungen 

wie Verkehrsübersicht und möglichst geringe Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes entsprochen. Die vorliegende Planung trägt den gesetzlichen Planungsleit-

sätzen und Planungszielen Rechnung. In wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht stellt die 

konzipierte Linienführung der Gesamtmaßnahme eine angemessene Lösung dar. 

 

Die Baumaßnahme fügt sich in das Landschaftsbild ein. Wasserrechtliche Belange wurden 

berücksichtigt. Den Belangen der Grundstückseigentümer und Anwohnern wurde weitestge-

hend Rechnung getragen. 

 

Die vorliegende Planung stellt einen ausgewogenen Ausgleich zwischen den berührten priva-

ten Belangen und dem öffentlichen Interesse dar.  

 

Durch den Ausbau und Neuanlegung der Straße zwischen Baiersbronn und Friedrichstal wird 

die Brücke über den Forbach (beim "Backhäusle"), die nicht für die LKW-Belastung ausgelegt 

ist, umfahren. Dadurch ist es möglich den LKW- und Busverkehr über den neuen EÜ abzuwi-

ckeln und den bisher erforderlichen BÜ Boxenstop für LKW- und Busverkehr zu schließen. 

 

Durch die Verbindung in Richtung Baiersbronn-Zentrum kann die bisher erforderliche Säg-

mühlewegbrücke für den LKW-Verkehr gesperrt werden. Da diese Brücke den immer größer 

werdenden Belastungen nicht gewachsen ist, ist dieser Schritt dringend erforderlich. 

Über die neue Verbindungsstraße wird zukünftig sämtlicher LKW-Verkehr geführt, wodurch 

ein zentraler Knoten der Verkehrsführung entsteht. Dadurch werden die bis jetzt vorhandenen 

3 Kreuzungspunkte durch einen ersetzt und es entsteht eine wesentliche Verbesserung der 

Verkehrssituation sowohl auf der B 462 als auch auf den innerörtlichen Straßen. 
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Die Fußwegebeziehungen im Bereich des BÜ Schindele werden durch den Bau der EÜ und 

des Gehwegs wesentlich verbessert. Durch Sperrung der Sägmühlewegbrücke für den LKW 

wird die dort stark frequentierte Brücke für den Fußgänger wesentlich sicherer. Auch im Be-

reich des BÜ Boxenstop entsteht eine wesentliche Verbesserung für die Führung der Fuß-

gänger. 

Die vorliegende planerische Konzeption stellt unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-

heiten und der Verkehrswege sowie der derzeitigen Eigentumsverhältnisse und Nutzungsfor-

men von Grundstücken, die günstigste Lösungsmöglichkeit dar.  

Durch Beseitigung des BÜ Schindele, Sperrung des BÜ Boxenstop für den Bus– und LKW-

Verkehr und Sperrung der Sägmühlewegbrücke für den LKW-Verkehr können 3 Verkehrs-

schwachpunkte durch eine Maßnahme mit geringem Aufwand verkehrstechnisch wesentlich 

verbessert werden. Nicht nur der innerörtliche Individualverkehr, sondern auch der überörtli-

che Verkehr mit LKW, PKW, usw. auf der B 462 profitieren von dieser Lösung. Nicht zuletzt 

haben die Fußgänger und Radfahrer, als schwächstes Glied im Straßenverkehr, wesentliche 

Vorteile von der planerischen Konzeption, was gerade für die Gemeinde Baiersbronn als Tou-

rismusschwerpunkt von Bedeutung ist. 
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Bild 2: BÜ Schindele LKW Situation

Bild 1: BÜ Schindele

Anlage 2



Bild 4: BÜ Schindele, Einmündung in B 462, Richtung Baiersbronn

Bild 3: BÜ Schindele, Einmündung in B 462, Richtung Freudenstadt

Anlage 2



Bild 6: Schulbus beim Wenden

Bild 5: Schulbus beim Überqueren des BÜ Boxenstop

Anlage 2



Bild 8: Schulbus beim Überqueren des BÜ Boxenstop

Bild 7: Aussteigen der Schüler aus dem Schulbus

Anlage 2



Bild 9: LKW im Bereich Straße " Am Sensenhammer" und SHW 1

Anlage 2










